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§ 8a W-THG Schutzhundeausbildung
 W-THG - Wiener Tierhaltegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.02.2019

Die Ausbildung von Hunden zu Schutzzwecken (Schutzhundeausbildung) sowie sonstige vergleichbare Ausbildungen

von Hunden, die ein gegen den Menschen gerichtetes Angri sverhalten beinhalten, sind verboten. Dieses Verbot gilt

nicht für die Ausbildung von Diensthunden des Bundes.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 8a W-THG Schutzhundeausbildung
	W-THG - Wiener Tierhaltegesetz


